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Kleine Anfrage

der Abgeordneten Anne Riecke (FDP)

und

Antwort

der Landesregierung - Ministerin für Allgemeine und Berufliche Bildung, 

Wissenschaft, Forschung und Kultur

Unbesetzte Lehrerstellen und Unterrichtsversorgung an öffentlichen Schulen 

in Schleswig-Holstein

Vorbemerkung der Fragestellerin:

Unterrichtsausfall und fachfremd erteilter Unterricht infolge fehlenden Personals und 

unbesetzter Stellen bleibt weiter ein Problem an den Schulen in Schleswig-Holstein. 

Mit unterschiedlichen Instrumenten wie bspw. Abordnungen können dabei Stellenan-

teile zwischen Schulen verschoben werden.

Vorbemerkung der Landesregierung:

Maßnahmen zur Vermeidung und Reduzierung von Unterrichtsausfall und die Sicher-

stellung qualitativ angemessener Vertretung sind maßgeblich, damit die strategi-

schen Bildungsziele Leistungs- und Kompetenzentwicklung, Chancengerechtigkeit 

sowie Wohlbefinden und Persönlichkeitsentwicklung erreicht werden können. Zur 
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Unterstützung dieser Zielsetzung wird die Unterrichtsversorgung an allen weiterfüh-

renden Schulen zum Schuljahr 2026/27 auf mindestens 103 % erhöht. Die Landesre-

gierung stellt mit dieser Maßgabe zum neuen Schuljahr 200 zusätzliche Lehrkräfte-

stellen zur Verfügung. Vorrangig ist es, Unterrichtsausfall entgegenzuwirken und die 

vorgesehene Unterrichtszeit für alle Schülerinnen und Schüler zu sichern.

Neben der vorgenannten Stärkung der Unterrichtsversorgung kann auch durch um-

sichtige Planung, transparente Organisation, die Schaffung geeigneter Rahmen-

bedingungen und die enge Zusammenarbeit aller an Schule Beteiligten Unterrichts-

ausfall reduziert werden.

Die Schulaufsichten aller Schularten arbeiten gemeinsam mit den Schulen konse-

quent daran, Unterrichtsausfall über Vertretungskonzepte zu minimieren und qualifi-

zierte Vertretungskräfte zu gewinnen. Dabei kann ein Instrument auch die zeitweise 

(Teil-)Abordnung von Stammlehrkräften sein. Stellen bzw. Stellenanteile werden je-

doch bei Abordnungen nicht verschoben.

1. Wie viele Planstellen für Lehrkräfte an öffentlichen allgemeinbildenden und be-

rufsbildenden Schulen in Schleswig-Holstein sind zum aktuellsten verfügbaren 

Stichtag unbesetzt, und wie verteilen sich diese unbesetzten Stellen auf Schul-

arten sowie Kreise/kreisfreie Städte?

Antwort:

Die Auswertung der Stellenbesetzung, differenziert nach Schularten und Kreisen so-

wie kreisfreien Städten, erfolgt aus Gründen der Vergleichbarkeit einmalig im Okto-

ber eines Schuljahres. Für das Schuljahr 2025/26 erfolgte die Erhebung folglich zum 

1. Oktober 2025. Die nachstehende Tabelle zeigt den Stand der Stellenbesetzung 

zum 01.10.2025. Bei dieser Budgetbetrachtung werden sowohl die ggfs. abwesen-

den Planstelleninhaberinnen und -inhaber als auch die Vertretungskräfte gezählt.
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* Die Angaben basieren auf einer Datenmeldung der Schulämter.

** Unter Einbeziehung der Reserve, der DaZ-Überträge, sowie Abordnungen von Gymnasien an Gemeinschaftsschulen.

2. Wie viele Stellenanteile gelten aktuell in der Stellenstatistik als „besetzt“, obwohl 

die zugeordneten Lehrkräfte tatsächlich nicht im Unterricht eingesetzt werden 

können (insbesondere wegen Mutterschutz, Elternzeit, Sabbatjahr, längerfristi-

ger Erkrankung oder Beurlaubung), und wie viele dieser Ausfälle werden jeweils 

nicht durch Vertretungskräfte kompensiert?

Antwort:

Eine summarische Betrachtung über alle Schularten hinweg ergibt zum Stichtag 

01.10.2025 eine Abwesenheit von Stelleninhaberinnen und -inhabern im Umfang von 

rd. 1.700 Vollzeitäquivalenten. Zum o.g. Stichtag wurden 3.826 Vertretungskräfte be-

fristet an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen beschäftigt. Sie wurden für ab-

wesende Planstelleninhaberinnen und -inhaber eingestellt. Eine konkrete personelle 

Zuordnung ist aktuell über die digitale Datenverarbeitung nicht möglich.

3. Wie viele Lehrkräfte sind aktuell aufgrund von Abordnungen (einschließlich „Ab-

ordnung Plus“ sowie Abordnungen von/zu Behörden, Schulämtern, IQSH oder 

SHIBB) nicht an ihrer Stammschule eingesetzt?
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Antwort:

Zum Stichtag 01.10.2025 bestand für 1.078 Lehrkräfte eine Teil- oder Vollabordnung. 

Von diesen waren 441 Lehrkräfte an das IQSH abgeordnet, um Aufgaben der Aus- 

und Weiterbildung von Lehrkräften wahrzunehmen sowie Fortbildungen durchzufüh-

ren.

4. Welcher Netto-Stellenanteil fehlte den abgebenden Schulen durch die Abord-

nungen? Bitte nach Schulen und Kreisen bzw. kreisfreien Städten aufschlüs-

seln.

Antwort:

Da die infolge Abordnung nicht an ihrer Stammschule unterrichtenden Lehrkräfte im 

Umfang ihrer Abordnung vollständig durch schulinterne Aufstockungen, ausgleichen-

de Abordnungen zwischen Schulen sowie insbesondere auch durch Vertretungslehr-

kräfte ersetzt werden können, gibt es für die Unterrichtsversorgung der abgebenden 

Schulen in der Regel eine vollständige Kompensation.


